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Walid Malik ist seit 2021 wissenschaftlicher  
Mitarbeiter in der Monitoring-Stelle UN-Kinder-
rechtskonvention des Deutschen Instituts für  
Menschenrechte. Dort befasst er sich mit dem 
Länder monitoring von Kinder- und Jugendrechten, 
insbesondere Beteiligungsrechten und Bildungs-
gerechtigkeit. Nach seinem Studium der Internati-
onalen Studien / Friedens- und Konfliktforschung 
(M.A.) war er mehrere Jahre als Referent in der 
historisch-politischen Bildungsarbeit zu Antisemi-
tismus und Antimuslimischem Rassismus tätig.

Claudia Kittel ist Erziehungswissenschafterin und 
leitet seit 2015 die Monitoring-Stelle UN-Kinder-
rechtskonvention des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte in Berlin. Zuvor war sie Sprecherin 
der National Coalition Deutschland – Netzwerk zur 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention e. V. 
Sie arbeitete viele Jahre als Consultant und Mode-
ratorin für zahlreiche Kinderrechtsorganisationen, 
war Vorstandsmitglied im Bundesfachverband  
Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. und 
Lehrbeauftragte im Masterstudiengang Childhood  
Studies and Children’s Rights an der FU-Berlin.

Wir danken allen Mitgliedern im Beirat des Projekts 
„Konzept für ein Kinder- und Jugendrechte-Monito-
ring in Hessen“ für ihre kritische Begleitung und 
Beratung bei der Entwicklung des Konzepts.

Das Institut

Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist die 
unabhängige Nationale Menschenrechtsinstitution 
Deutschlands (§ 1 DIMR-Gesetz). Es ist gemäß 
den Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkre-
ditiert (A-Status). Zu den Aufgaben des Instituts 
gehören Politikberatung, Menschenrechtsbildung, 
Information und Dokumentation, anwendungs-
orientierte Forschung zu menschenrechtlichen 
Themen sowie die Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Organisationen. Es wird vom Deutschen 
Bundestag finanziert. Das Institut ist zudem mit dem 
Monitoring der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechts konvention und der UN-Kinderrechtskonven-
tion betraut worden und hat hierfür entsprechende 
Monitoring-Stellen eingerichtet.
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Zusammenfassung
Bekanntmachung, Beteiligung und Bildungs-
gerechtigkeit: Diese drei Elemente sind sowohl 
Startpunkte als auch Ziele im Konzept für ein  
Kinder- und Jugendrechte-Monitoring in Hessen. 
Das Monitoring soll Fort- und Rückschritte dieser 
drei Startpunkte – die zusammenwirken und ein-
ander bedingen – gemäß den Vorgaben der UN-
Kinderrechtskonvention (UN-KRK) beobachten. 
Zweck des Monitorings ist eine Bestandsauf-
nahme der aktuellen kinder- und jugendrecht-
lichen Strukturen und Aktivitäten sowie ihrer 
Bewertung in Hessen. Übergeordnetes Ziel ist, 
dass Politik, Verwaltung, Institutionen und Ein-
richtungen ihr Handeln künftig noch besser an 
Kinder- und Jugendrechten ausrichten. 

Wie auf Bundesebene soll auch das Länder-
monitoring einerseits die Kinder- und Jugend-
rechte erklären, andererseits das staatliche  
Handeln beobachten. Dazu gehört die regel-
mäßige Befragung staatlicher, wissenschaftlicher 
und zivilgesellschaftlicher Akteure ebenso wie 
ein kontinuierlicher Austausch mit Kindern und 
Jugendlichen. Um dies zu gewährleisten, wurde 
schon in der Konzept-Phase des Monitorings in 
Hessen ein Projekt-Beirat geschaffen, der von 
Anfang an kinder- und jugendrechtlich relevante  
Akteur*innen einbezog. Dieser Beirat hat die 
Startpunkte für ein Monitoring identifiziert und 
zur Entwicklung von Indikatoren wesentlich bei-
getragen.

Um mit Blick auf diese drei Startpunkte die Kin-
der- und Jugendrechtssituation und den Stand der 
Umsetzung von Kinder- und Jugendrechten in Hes-
sen zu beobachten, hat das Deutsche Institut für 
Menschenrechte unterschiedliche Indikatoren 
entwickelt. Diese Hinweise sind an die UN-KRK 
geknüpft, orientieren sich an der Lebenswirklich-
keit von Kindern und Jugendlichen und sollen in 
einem bestimmten Zeitabstand überprüft sowie 
in Berichten dokumentiert werden: Struktur-
Indikatoren prüfen, ob die nötigen Strukturen 
wie etwa Gesetze oder Gremien vorhanden sind; 

Prozess-Indikatoren messen, wie sich Maßnahmen 
wie etwa Aktionspläne und Budgets entwickeln; 
Ergebnis-Indikatoren spiegeln die tatsächlichen 
Erfolge und Defizite einzelner Maßnahmen. 

Startpunkt 1: Die Kinder- und Jugendrechte 
stärker bekannt machen
Damit Kinder und Jugendliche ihre Rechte (bes-
ser) wahrnehmen können, müssen sie diese 
erst einmal kennen. Dies gilt allgemein auch für 
Erwachsene, insbesondere für Menschen in Poli-
tik, Verwaltung und Justiz, die mit Kindern und 
Jugendlichen zu tun haben. Als Indikatoren oder 
Hinweise zur Verwirklichung der Bekanntmachung 
der Kinder- und Jugendrechte gemäß Artikel 42 
UN-KRK benennt das Konzept beispielsweise 
gezielte Schulungen für Personensorgeberechtigte 
und Verwaltungskräfte sowie die Verankerung 
von Kinder- und Jugendrechten in der hessischen 
Landesverfassung und in Bildungsplänen. Laut 
Konzept wird es auch wichtig sein, zu beobachten 
und zu messen, wie sich der Bekanntheitsgrad der 
UN-KRK in den Verwaltungen des Landes und der 
Kommunen in Hessen über die Jahre entwickelt.

Startpunkt 2: Die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen stärken
Das Recht auf Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen ist eines der vier Grundprinzipien 
der UN-KRK und verdeutlicht, dass die Ansichten 
und Perspektiven von Kindern und Jugend-
lichen in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, 
angehört und berücksichtigt werden sollen. 
Um zu bewerten, ob Hessen eine solche „Kul-
tur der Beteiligung“ ermöglicht, sieht das Moni-
toring-Konzept vor, fortlaufend die staatliche Ver-
ankerung von Beteiligungsnormen zu analysieren 
und zu beobachten, wie sich die Gesetzes- und 
Rechtslage entwickelt, sowie zu beobachten wel-
che Aktivitäten und Informationen zum Recht auf 
Beteiligung in altersgerechter Weise vorhanden 
sind. Dazu gehört auch, zu prüfen, ob allen rele-
vanten Berufsgruppen Bildungsmaßnahmen in die-
sem Bereich ermöglicht werden. Um die konkrete 



Umsetzung des Rechts auf Beteiligung zu messen, 
richtet das Konzept den Blick zunächst auf den 
Bildungsbereich, also auf Kita und Schule, die in 
der Regel alle Kinder und Jugendlichen in Deutsch-
land besuchen.

Gemäß den Vorgaben der UN-KRK und im Sinne 
der Menschenrechtsbildung sollen Bildungsein-
richtungen das Recht auf Beteiligung nicht nur leh-
ren, sie sollten in allen Prozessen die Beteiligung 
auch (vor)leben. Ob die Beteiligung wirklich statt-
findet, kann im Rahmen eines Kinder- und Jugend-
rechte-Monitorings auf verschiedenen Ebenen und 
anhand konkreter Fragen gemessen werden: Kön-
nen Kinder bestimmte Situationen des Kita-All-
tags mitbestimmen? Gibt es in Schulen etablierte 
Strukturen wie einen Klassenrat und Beschwerde-
möglichkeiten? Erhalten Kinder und Jugendliche 
Möglichkeiten, sich an der Gestaltung der hessi-
schen Bildungspolitik zu beteiligen? Stehen für 
Beteiligungsformate genügend finanzielle Mittel zu 
Verfügung? Dies sind einige der Indikatoren, die 
das Monitoring formuliert, um die Bemühungen 
zur Stärkung einer Kultur der Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen zu untersuchen.

Startpunkt 3: Bildungsgerechtigkeit für alle 
Kinder und Jugendlichen fördern
Als dritten Bereich für das Monitoring thematisiert 
das Konzept die Bildungsgerechtigkeit für alle Kin-
der und Jugendlichen. Bildungsgerechtigkeit meint 
die in der UN-KRK ver ankerten Prinzipien der dis-
kriminierungsfreien Bildung. Der Staat wird hier 
besonderes in die Verantwortung genommen, 
da er aus Sicht der UN für wichtige Messwerte 
zuständig ist, die auch das Monitoring-Konzept 

nennt, etwa Betreuungsquoten, Personalschlüssel 
und Qualifizierung der Lehrkräfte sowie bedarfs-
orientierte Lernmittelfreiheit (insbesondere in 
Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie und für 
Schüler*innen in vulnerablen Situationen). 

Dabei nimmt das Konzept sowohl die frühkind-
liche Bildung als auch die Schulbildung in den 
Blick und benennt für ein Kinder- und Jugend-
rechte-Monitoring u.a. den Rechtsanspruch auf 
einen Kita-Platz und die Schulpflicht und deren 
tatsächliche Wahrnehmung als Indikatoren, die 
es zu beobachten gilt. Als wichtige Hinweise zur 
Bildungsgerechtigkeit sollen auch die Budgets 
für Bildung, die Anzahl der Schulabgänger*innen 
ohne Abschluss und nicht zuletzt die Angebote 
an kinder- und jungrechtsbasierten Aus-, Fort- 
und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte 
beobachtet werden. Auch in der außerschulischen 
Bildung ist Bildungsgerechtigkeit ein Thema. Das 
Monitoring umfasst laut Konzept deswegen eine 
Prüfung der Bemühungen Hessens, die Bildung 
und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen und 
deren tatsächliche Nutzung zu beobachten.

Auf Grundlage der drei Startpunkte und der diver-
sen Indikatoren zu deren kritischer Beobachtung 
formuliert das Konzept für ein Kinder- und Jugend-
rechte-Monitoring schließlich sieben Empfehlun-
gen für eine erste Arbeitsphase eines kinder- und 
Jugendrechte-Monitorings. Diese reichen von der 
institutionellen Anbindung des Monitorings über 
die Einrichtung eines Monitoring-Beirats bis hin 
zur Stärkung der Kinder- und Jugendrechte mittels 
einer langfristigen Verankerung des Monitorings.
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